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Ihre Ratsanfrage RA-301/2020 - Viadukt Rabenstein 

 

 

Sehr geehrte Frau Schaper, 

 

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 

 

1. Aus welchen Gründen verzögert sich die ab Juni 2020 geplante Sanierung? 

 

Die öffentliche Ausschreibung der Bauleistung brachte kein wirtschaftliches Ergebnis. Die Fi-

nanzierung war nicht gesichert. 

 

2. Soweit es daran liegt, dass kein wirtschaftliches Angebot vorlag, wie reagiert die Ver-

waltung hierauf? Werden die Ausschreibungsbedingungen angepasst und wenn ja, in 

welcher Weise? Wenn nein, warum nicht? 

 

Es ist ein Antrag für die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel (ÜPL) gestellt worden und 

nach der Bewilligung wird eine erneute öffentliche Ausschreibung der Bauleistung stattfinden. 

Eine Anpassung der Ausschreibungsbedingungen ist nicht erforderlich, weil die Leistungen 

nicht voneinander getrennt und somit nicht in gesonderten Losen vergeben werden können. 

Der Wegfall von Leistungen ist somit nicht möglich. 

 

3. Wie sieht der weitere zeitliche Verlauf aus? 

 

Es ist geplant die Bauleistung erneut zu vergeben. Hierzu ist die Bereitstellung zusätzlicher fi-

nanzieller Mittel erforderlich. Dafür wurde eine Beschlussvorlage mit der Nr. B-149/2020 vorbe-

reitet. Die Vorlage soll nach Bestätigung durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss dem 

Stadtrat am 23.09.2020 zur Abstimmung vorgelegt werden. 

Erst nach Zustimmung der ÜPL durch den Stadtrat wird eine genauere Terminplanung erfol-

gen. Der Baubeginn könnte im Frühjahr 2021 sein. 

 

 



- 2 - 

4. Wurde die Bürgerinitiative Rabenstein über die Verzögerungen angemessen informiert 

und wird sie in den weiteren Ablauf einbezogen? 

 

Die Bürgerinitiative wurde zeitnah informiert und ist über den weiteren geplanten zeitlichen Ab-

lauf in Kenntnis gesetzt. Eine weitere Absprache hierzu findet am 26.08.2020 statt. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Michael Stötzer 

Bürgermeister 


